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Übung im Bürgerlichen Recht:  1. (Ferien-) Hausarbeit
„ Der Umwelt zuliebe“

DemV gehörtein schmuckesMehrfamilienhaus,in demer selbstim 1. OG wohnt.Die Räumeim
Erdgeschosshater an denFacharztA vermietet,derdort seinePraxisbetreibt.In derWohnungim
2. OG wohnt dergeschiedeneM, der im ManagementeineserfolgreichenSolartechnologie-Unter-
nehmenstätig ist, gemeinsammit seinemelfjährigenSohnS, für dener allein sorgeberechtigtist.
Da M geschäftlichvom 27.1.-4.2.2003verreisenmusste,bot ihm die im Nachbarhauswohnende
RentnerinN an, denS zu sich zu nehmenund „auf die Wohnungaufzupassen“,wasM gernean-
nahm.Die alssehrordnungsliebendundsorgfältigbekannteN hattein denvergangenendrei Jahren
bei denReisendesM denS immerwiedergernebei sichaufgenommenund,wie mit M abgespro-
chen,täglich die Blumenin der Wohnunggegossen,morgensgegen9.00Uhr die Rolllädengeöff-
net und dieseabendsgegen18.00Uhr geschlossen.M hattesie dafür nachseinerRückkehrjedes
Mal zu einemgroßenAbendessenin ein teuresLokal und anschließendin eine Opernaufführung
eingeladen, worauf sich die N auch dieses Mal freute. 

Als S am29.1.2003gegen16.00Uhr von derSchulenachHausekommt undwegendereingebro-
chenenWinterkälteein paarKleider ausderWohnungdesM holenwill, händigtihm die N, die ge-
radevom Kaffeekränzchenmit ihren Freundinnenin Anspruchgenommenwird, denWohnungs-
schlüsselohneweiteresaus.Allerdings bittet sie ihn, dasgebrauchteFrühstücks-und Mittagsge-
schirrabzuspülen.Derpfiffige S erklärtsichhierzugernebereit,weil er sofortdie Ideehat,die Ge-
schirrspülmaschinezu nutzen,die M mit GenehmigungdesV in seinerWohnungaufgestellthatte.
Die nötigeWasserzuleitungvon einemhierfürvorgesehenen,mit einemSperrventilversehenenAn-
schlussder HauswasserleitunghatteM fachkundigan einerAußenwanddesHausesentlangverle-
genlassen.S öffnet, wie M ihm diesgezeigthat,diesesZulaufventil undsetztdie Geschirrspülma-
schineordnungsgemäßin Betrieb.Währender seineKleidungsstückezusammensucht,wunderter
sich, warum sein Vater die Heizungeingeschaltetund die Heizkörperventileoffen gelassenhat.
Weil er vonM gelernthat,wie wichtig esist, aufdie Umwelt zuachten,Energiezu sparen,undim-
mer für frischeLuft in derWohnungzu sorgen,drehter die Ventile aller Heizkörperzu undöffnet
die Balkontüre.Nochin Gedanken,vergisster völlig, alser mit KleidungundGeschirrbepacktdie
Wohnungverlässt,dasZulaufventil der Geschirrspülmaschinezu schließen.Als er zu der immer
nochins GesprächvertieftenN zurückkehrt,hält er esnicht für nötig, ihr denSachverhaltzu erzäh-
len, auch,um sienicht vor ihrenFreundinnenalsUmweltsünderinbloßzu stellen,die nicht auf die
Heizung geachtet hat. 

Da sich ihr „Kaffeekränzchen“bis ca.22.30Uhr hinzieht,gestaltetdie N diesesMal ihre „Runde“
in der WohnungdesM sehrkurz; die bereitsspürbare,ungewohnteKühle der Räumenimmt sie
zwar wahr,denktsich abernichtsweiter dabei.In dennächstenTagenfühlt die N sich auf Grund
der starkenKälte nicht wohl undverlässtihre Wohnungauchnicht, um nachder WohnungdesM
zu sehen.In denfrühenMorgenstundendes2.2.2003bricht, wasS in seinemAlter nochnicht vo-
raussehenkonnte,auf Grundder Auskühlungder Wohnungund, weil er denWasserzuflussnicht
wiederabgestellthat,die von M verlegteWasserzuleitungzu derSpülmaschine,sodassdasWasser
durch die Decke in die Wohnung des abwesenden V und weiter in die Praxis des A läuft. 

Als A am folgendenMorgenin seinePraxiskommt, bietetsich ihm ein Bild der Zerstörung.Das
Wartezimmerist ca. 10 cm. hochmit demverschmutztenWasservollgelaufen,an denvon A auf
seineKostenangebrachtenWandtapeten,Deckenverkleidungen,BodenleistenundFußbödenist ein
Schadenentstanden,den ein spätervon A zugezogenerFachhandwerkerauf 2.000

�
zzgl. Mehr-

wertsteuerschätzt.Außerdemist die Designer-Ledersitzgruppeunbrauchbargeworden,wasA be-
sondersärgert,daer diesegeradeneuzumMarktpreisvon 3.500

�
unterEigentumsvorbehaltvon L

gekauftundnochkeineeinzigeRatedaranabbezahlthat.Als deraufgeregteA daraufzumTelefon
eilenwill, rutschter aufdemjetzt überspültenLaminatvor demWartezimmeraus.Er erleidetdabei
Prellungen,die er zwar selbstärztlich versorgenkann, die ihn aberdoch über mehrereWochen



schmerzen.A hättein diesemZustandzwar ohneBeeinträchtigungenweiterarbeitenkönnen,auf-
grunddernötigenRenovierungsarbeitenmusser aberdrei TageseinePraxisschließen,in derer im
Jahresdurchschnitt wöchentlich etwa 1000 

�
 verdient hat. 

1. Welche Ansprüche hat A gegen N, M, S und V?

2. Kann M, falls er von A berechtigtin Anspruchgenommenwerdenkann,gegenN oderseine
Privathaftpflichtversicherung X vorgehen?

Der für den Versicherungsvertrag zwischen M und X anwendbare §1 I AHB lautet: 

„ Der VersicherergewährtdemVersicherungsnehmerVersicherungsschutzfür denFall, dass
er wegeneineswährendder Wirksamkeitder VersicherungeingetretenenSchadenereignis-
ses,dasdenTod,die VerletzungoderGesundheitsschädigungvonMenschen(Personenscha-
den)oderdie BeschädigungoderVernichtungvonSachen(Sachschaden)zur Folgehatte,für
dieseFolgen auf Grund gesetzlicherHaftpflichtbestimmungenprivatrechtlichenInhalts von
einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird ...“

3. MussM demV die durchdenWasserleitungsbruchin der Praxisim EG entstandenenMauer-
schädeni.H.v. 5000

�
und die Schädenin dessenWohnungi.H.v. 2500

�
zahlen,falls der

nächtlicheRohrbruchnicht auf der Auskühlung,sondernausschließlichauf einemnicht er-
kennbaren Materialfehler der von M ordnungsgemäß installierten Leitungen beruhte?

Bearbeitungshinweis:

Die Seitenzahl der maschinenschriftlichen Bearbeitung darf 30 Seiten nicht überschreiten! Die Ar-
beit soll halbspaltig geschriebenwerdenmit der Schriftgröße 12 und einemZeilenabstandvon
1,5. Die Hausarbeitmusseigenhändigunterschrieben sein.Sie mussdenNamenund die Matri -
kelnummer des Bearbeitersan der Freien Universität Berlin oder der Humboldt-Universitätzu
Berlin ausweisen.StudierendederHUB fügenbitte dieseAbkürzungausstatistischenGründenhin-
zu.

Achtung: 
Überzählige Seiten werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt. Dasselbe gilt 

hinsichtlich zusätzlicher Ausführungen, die durch Nichtbeachtung der Formatvorgaben 
Eingang in die Arbeit finden.

Bitte legenSiederArbeit eineKopie der LeistungsübersichtüberbestandeneAbschlussklausuren
der Grundkurse/Grundlagenfächer(im Studienbüroerhältlich) bei: Sonsterfolgt keine Korrektur!
Bei StudienwechslernoderfachbereichsfremdenStudierendenist Dispensmöglich,der vor Beginn
der Bearbeitung einzuholen ist.

Die Leistungsübersicht über bestandene Abschlussklausuren kann bis zur 1. Klausur in dieser 
Übungnachgereichtwerden.Ist dasnicht der Fall, ist die weitereTeilnahmenicht zulässig:Jeder
Teilnehmerschreibtalsodie 1. (Ferien-)Hausarbeitauf eigenesRisiko, wennbei Bearbeitungsbe-
ginn die Teilnahmevoraussetzungen noch nicht gegeben sind.

Abgabetermin: 26.September2003durchEinwurf in denHausarbeitenkastenin derWandelhal-
le (Van’t-Hoff-Str. 8, 14195Berlin) oderbei der Information bis 15 Uhr . Bei Übermittlungauf
dem PostwegentscheidetdasDatumdesPoststempels(nur solcheder DeutschenPostAG, Frei-
stempler unzulässig).
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